
Für alle Steuerpflichtigen

Steueränderungsgesetz 2015 in Kraft getreten

|  Das Steueränderungsgesetz 2015 wurde am 5.11.2015 im Bundesgesetzblatt 
verkündet und ist somit in Kraft getreten. Enthalten sind viele Einzeländerungen, 
die fast alle zentralen Steuerarten betreffen. Wichtige Neuregelungen werden 
vorgestellt.  |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 12 | 2015

Identifikationsnummer  
bei Unterhaltsleistungen

Beim Abzug von Unterhaltszahlungen 
an geschiedene oder dauernd getrennt 
lebende Ehegatten gibt es neue formale 
Hürden. Neue Voraussetzung ist die 
Angabe der Identifikationsnummer der 
unterhaltenen Person in der Einkom-
mensteuer-Erklärung des Unterhalts-
leistenden. 

Die unterhaltene Person ist für diese 
Zwecke verpflichtet, dem Unterhalts-
leistenden ihre Identifikationsnummer 
mitzuteilen. Kommt sie dieser Ver-
pflichtung nicht nach, kann der Unter-
haltsleistende diese bei der für ihn zu-
ständigen Finanzbehörde erfragen.

Beachten Sie  |  Durch die Änderung, die 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2016 gilt, soll eine Versteuerung der 
Zahlungen beim Empfänger als sonstige 
Einkünfte sichergestellt werden.

Übertragung stiller Reserven

Steuerpflichtige haben die Möglichkeit, 
den Gewinn aus der Veräußerung be­
stimmter Wirtschaftsgüter des Anlage­
vermögens (z.B. Gebäude) auf ein be-
günstigtes Reinvestitionsobjekt zu 
übertragen oder eine Rücklage für eine 
zukünftige Investition zu bilden. Hier-
durch kann eine sofortige Versteuerung 
vermieden werden. 

Voraussetzung ist, dass das ange-
schaffte oder hergestellte Wirtschafts-
gut zum Anlagevermögen einer inländi­
schen Betriebsstätte gehört. Nach An-
sicht des Europäischen Gerichtshofs 
(16.4.2015, C-591/13) verstößt dieser 
Inlandsbezug allerdings gegen die Nie­
derlassungsfreiheit.  

Nach der Neuregelung haben Steuer-
pflichtige bei Ersatzinvestitionen in be-
günstigte Anlagegüter einer im EU-/
EWR-Raum belegenen Betriebsstätte 

die Möglichkeit, die auf den Veräuße-
rungsgewinn entfallende Steuer in fünf 
gleichen Jahresraten zu entrichten. Der 
Antrag ist im Wirtschaftsjahr der Veräu-
ßerung zu stellen.

Beachten Sie  |  Die Neuregelung ist 
zugunsten der Steuerpflichtigen rück-
wirkend in allen noch offenen Fällen 
anwendbar.

Daten für den Monat  
 Januar 2016

↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
•	 USt, LSt = 11.1.2016

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt, LSt = 14.1.2016

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 1/2016 = 27.1.2016

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

10/14 3/15 6/15 10/15

+ 0,8 % + 0,3 % + 0,3 % + 0,3 %
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Wechsel der Umsatzsteuer­
schuldnerschaft bei Bauleistungen

§ 13b Umsatzsteuergesetz (UStG) ver-
fügt bei Bauleistungen eine Übertra­
gung der Umsatzsteuerschuldnerschaft 
auf den Leistungsempfänger. Umstritten 
war bislang die Definition von Bauleis-
tungen. 

Hintergrund: Während die Finanzver-
waltung von einem sehr weitgehenden 
Auslegungsverständnis ausgeht, hatte 
der Bundesfinanzhof (28.8.2014, Az. V R 
7/14) Arbeiten an Betriebsvorrichtun-
gen nicht als Bauleistungen gewertet. 
Dieses Urteil wurde vom Bundesfi-
nanzministerium (28.7.2015, Az. III C 3 
- S 7279/14/10003) mit einem Nichtan-
wendungserlass belegt. 

Durch die Neufassung des § 13b Abs. 2 
Nr. 4 UStG dürfte dieser Meinungsstreit 
nunmehr beendet sein. Denn nach der 
Klarstellung können Lieferungen von 
und Leistungen an Betriebsvorrichtun­
gen unter § 13b UStG fallen. Dadurch ist 
die in der Praxis oftmals schwierige Ab-
grenzung zwischen Bauwerk und Be-
triebsvorrichtung entbehrlich.

Beachten Sie  |  Diese Regelung tritt 
am Tag nach der Verkündung des Ge-
setzes im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Grunderwerbsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hält die 
Regelung über die Ersatzbemessungs­
grundlage im Grunderwerbsteuerrecht 

für verfassungswidrig (Beschluss vom 
23.6.2015, Az. 1 BvL 13/11, Az. 1 BvL 
14/11) und hat den Gesetzgeber aufge-
fordert, spätestens bis zum 30.6.2016 
rückwirkend zum 1.1.2009 eine Neure-
gelung zu treffen.  

Hintergrund: Regelbemessungsgrund­
lage bei der Grunderwerbsteuer ist der 
Wert der Gegenleistung, also insbeson-
dere der Kaufpreis. Auf die Ersatzbe­
messungsgrundlage wird zurückge-
griffen bei 

•• fehlender Gegenleistung, 
•• Erwerbsvorgängen auf gesell-

schaftsvertraglicher Grundlage,
•• Übertragung von mindestens 95 % 

der Anteile an Gesellschaften.

Nach dem Steueränderungsgesetz 2015 
erfolgt die Bewertung mit den für die 
Erbschaftsteuer geltenden Bewertungs-
vorschriften. Dadurch erfolgt eine Annä­
herung an den Verkehrswert und damit 
an die Regelbemessungsgrundlage.

Beachten Sie  |  Die Neuregelung ist an-
zuwenden auf Erwerbsvorgänge, die 
nach dem 31.12.2008 verwirklicht wer-
den. Eine rückwirkende Anwendung 
wird jedoch oftmals am Vertrauens­
schutz scheitern. Zu der Frage, in wel-
chen Fällen eine Rückwirkung greift, hat 
der Finanzausschuss in seiner Be-
schlussempfehlung zum Steuerände-
rungsgesetz 2015 (BT-Drs. 18/6094 vom 
23.9.2015) Stellung genommen.

Quelle  |  Steueränderungsgesetz 2015 vom 
2.11.2015, BGBl I 2015, 1834

Für Unternehmer

Rechnungsangaben: Bloßer „Briefkastensitz“ reicht 
für Vorsteuerabzug nicht aus

|  Der Vorsteuerabzug setzt eine ordnungsgemäße Rechnung voraus. Dies erfordert 
u.a. die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers. Gemeint ist die An-
schrift, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. An der Auffassung, 
wonach die Angabe eines „Briefkastensitzes“ mit nur postalischer Erreichbarkeit 
ausreichen kann, hält der Bundesfinanzhof nicht mehr fest.  |

Unternehmer sollten genau prüfen, ob 
die Eingangsrechnungen alle Pflichtan­
gaben enthalten. Es besteht, so der 
Bundesfinanzhof, nämlich eine Oblie-
genheit des Leistungsempfängers, sich 
über die Richtigkeit der Rechnungsan-
gaben zu vergewissern. 

Sind die Tatbestandsmerkmale des Vor-
steuerabzugs nicht erfüllt, kann dieser 

im Festsetzungsverfahren auch dann 
nicht gewährt werden, wenn der Leis-
tungsempfänger hinsichtlich der Rich-
tigkeit der Rechnungsangaben gutgläu-
big war. Der Vorsteuerabzug kann dann 
allenfalls im Billigkeitsverfahren ge-
währt werden.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 22.7.2015, Az. V R 
23/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 179270

Für GmbH-Gesellschafter

Verbilligte Vermietung  
an den Gesellschafter:  
Ist die Kosten- oder die 
Marktmiete relevant?

|  Das Thema der verdeckten Gewinn­
ausschüttung (vGA) mit seinen negati-
ven Steuerfolgen ist bei Kapitalgesell-
schaften ein Dauerbrenner. Hier geht 
es – vereinfacht – um die Gewährung 
von Vermögensvorteilen an den Gesell-
schafter außerhalb der gesellschafts-
rechtlichen Gewinnverteilung. Aktuell 
ist strittig, in welchen Fällen eine vGA 
durch Vermietung von Wohnraum an 
den Gesellschafter vorliegt. Konkret: 
Ist hier auf die ortsübliche Miete oder 
auf die Kostenmiete abzustellen?  |

Überlässt eine GmbH ihrem Gesell-
schafter-Geschäftsführer ein Einfamili-
enhaus zu einem nicht kostendecken­
den Preis zur Nutzung, liegt insoweit 
eine vGA vor. Diese Ansicht vertritt zu-
mindest das Finanzgericht Köln. 

Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg ist da anderer Meinung: Zwar ist 
grundsätzlich darauf abzustellen, ob 
die Kapitalgesellschaft die Wohnung 
dem Gesellschafter zu einem kosten-
deckenden Preis überlässt. Ist die Kos­
tenmiete allerdings in dem betreffen-
den Ort und in dem betreffenden Zeit-
raum unter keinen denkbaren Umstän-
den zu erzielen, ist bei der Frage, ob 
eine verbilligte Überlassung vorliegt, 
die Vergleichsmiete am Markt heran-
zuziehen.

PRAXISHINWEIS  |  In den anhängigen 
Revisionsverfahren wird der Bundesfi-
nanzhof klären müssen, ob für den 
Fremdvergleich die Kostenmiete oder 
die ortsübliche Miete zugrunde zu legen 
ist. Ferner ist zu entscheiden, ob eine 
Differenzierung zwischen „aufwendig 
gestalteten“ und „normalen“ Einfamili-
enhäusern erfolgen muss. Dies hat das 
Finanzgericht Köln verneint.

Geeignete Fälle sollten bis zu einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
offengehalten werden.  

Quelle  |  FG Köln, Urteil vom 20.8.2015, Az. 10 
K 12/08, Rev. zugelassen, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145684; FG Köln, Urteil vom 22.1.2015, 
Az. 10 K 3204/12, Rev. BFH Az. I R 12/15; FG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 5.8.2014, Az. 
6 K 24/13, Rev. BFH Az. I R 8/15
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Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: Steuerermäßigung  
auch für Werkstattarbeitslohn?

|  Das Finanzgericht München war bislang der Meinung, dass eine begünstigte 
Handwerkerleistung „in“ einem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden 
muss. Somit schied z.B. eine Steuerermäßigung für den Teil der Leistung aus, der 
in einer Schreinerwerkstatt erbracht wurde. In einer aktuellen Entscheidung hat 
das Finanzgericht diese Sichtweise offensichtlich aufgegeben.  |

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen erhalten 
Steuerpflichtige eine Steuerermäßi-
gung in Höhe von 20 % der Aufwendun-
gen (nur Lohnkosten), höchstens je-
doch 1.200 EUR im Jahr. Die Steuerer-
mäßigung setzt voraus, dass der Steu-
erpflichtige eine Rechnung erhält und 
die Zahlung auf das Konto des Erbrin-
gers der Handwerkerleistung erfolgt.

Nach dem Urteil des Finanzgerichts 
München vom 23.2.2015 stellt der Aus-
tausch einer renovierungsbedürftigen 
Haustür, die in der Schreinerwerkstatt 
hergestellt, zum Haushalt geliefert und 
dort montiert wird, eine insgesamt be-
günstigte Renovierungsmaßnahme dar. 
Zurückzuführen ist diese geänderte 
Sichtweise wohl auf die neuere Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs. Da-
nach ist der Begriff „im Haushalt“ 
räumlich-funktional auszulegen, so-
dass die Grenze des Haushalts nicht 
ausnahmslos durch die Grundstücks-
grenze abgesteckt ist.

Die Finanzämter werden die rechtskräf-
tige Entscheidung des Finanzgerichts 
München wohl nicht anwenden. Aus ei-
ner Verfügung des Bayerischen Landes-

amts für Steuern ergibt sich nämlich, 
dass die im Bundessteuerblatt veröf-
fentlichten Urteile des Bundesfinanz-
hofs nur für die entschiedenen Sach-
verhalte (z.B. Aufwendungen für einen 
Hausanschluss als steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung) anwendbar sind. 

PRAXISHINWEIS  | Die Finanzverwal-
tung überarbeitet derzeit ihr Anwen-
dungsschreiben zur Steuerermäßigung 
für haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen. Beziehen 
sich Steuerpflichtige in ähnlich gela-
gerten Fällen, in denen die Auslegung 
der Grenzen des Haushalts strittig ist, 
auf die neue Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs, bestehen keine Beden-
ken, die Bearbeitung der Fälle bis zu 
einer Anpassung des Anwendungs-
schreibens offen zu halten, so das Bay-
erische Landesamt für Steuern. 

Quelle  |  FG München, Urteil vom 23.2.2015, 
Az. 7 K 1242/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
145568; FG München, Urteil vom 24.10.2011, Az. 
7 K 2544/09; BFH-Urteil vom 20.3.2014, Az. VI R 
56/12; Bayerisches Landesamt für Steuern, 
aktualisierte Fassung vom 22.4.2015, Az. S 
2296b.1.1-5/2 St32, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 144491; BMF-Schreiben vom 10.1.2014, Az. 
IV C 4 - S 2296-b/07/0003 :004

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld wird so lange 
gezahlt, bis die Prüfungs-
ergebnisse vorliegen!

|  Die universitäre Ausbildung endet erst 
dann, wenn dem Studenten die Prü-
fungsergebnisse mitgeteilt werden und 
nicht schon mit der letzten Prüfung. 
Dies hat das Finanzgericht Sachsen in 
einem Kindergeldfall entschieden.  |

◼◼ Sachverhalt

Eine Studentin hatte ihre Diplomarbeit 
abgegeben, die Prüfungsergebnisse 
aber erst sechs Monate später erhal-
ten. Während der Wartezeit war sie 
weiterhin an der Universität immatri-
kuliert und jobbte nebenbei im Schnitt 
knapp 15 Stunden in der Woche. Die 
Familienkasse strich dem Vater das 
Kindergeld. Begründung: Nach der 
abgelegten Prüfung befinde sich die 
Tochter nicht mehr in einer Berufs-
ausbildung, sodass die Voraussetzun-
gen für die Gewährung des Kinder-
gelds nicht mehr vorlägen. 

Das Finanzgericht Sachsen sah das je-
doch anders. Danach endet die Berufs-
ausbildung grundsätzlich erst mit Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Beachten Sie  |  Der Kindergeldan-
spruch endet aber dann, wenn 

•• das Kind schon vor Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse eine Voll-
zeiterwerbstätigkeit im angestreb-
ten Beruf aufnimmt oder

•• das 25. Lebensjahr vollendet hat.

Quelle  |  FG Sachsen, Urteil vom 17.6.2015, Az. 
4 K 357/11, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
145574; Bund der Steuerzahler, Mitteilung vom 
25.10.2015 „Die Prüfungsergebnisse zählen“

Für Arbeitgeber

Broschüre: Ausbildung 
und Beschäftigung von 
Flüchtlingen

|  Die Ausbildung und Beschäftigung 
von Flüchtlingen stellt viele Arbeitgeber 
vor Fragen, die in einer aktuell veröffent-
lichten Broschüre der Bundesagentur 
für Arbeit beantwortet werden.  |

Die Broschüre kann unter www.iww.de/
sl1686 heruntergeladen werden.

Für Arbeitgeber

Dienstreise-Kaskoversicherung mindert  
Kilometerpauschale nicht

|  Nutzt ein Arbeitnehmer für Fahrten anlässlich einer beruflichen Auswärtstätig-
keit seinen privaten Pkw, kann er 0,30 EUR je gefahrenen Kilometer als Werbungs-
kosten geltend machen oder sich den Betrag vom Arbeitgeber steuerfrei erstatten 
lassen. Schließt der Arbeitgeber eine Dienstreise-Kaskoversicherung für dieses 
Fahrzeug ab, wird die Kilometerpauschale selbst dann nicht gemindert, wenn der 
Arbeitnehmer keine Vollkaskoversicherung für seinen Pkw hat. Dies hat das Bun-
desfinanzministerium klargestellt.  |

Beachten Sie  |  Hat der Arbeitgeber 
eine Dienstreise-Kaskoversicherung 
für die seinen Arbeitnehmern gehören-
den Kraftfahrzeuge abgeschlossen, 
dann führt die Prämienzahlung des Ar-

beitgebers nicht zum Lohnzufluss bei 
den Arbeitnehmern.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 9.9.2015, Az. IV C 
5 - S 2353/11/10003, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 145359
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Bilanzierung:  
Zur Abzinsung eines 
unverzinslichen  
Ehegatten-Darlehens 

|  Gehören Verbindlichkeiten zum Be-
triebsvermögen, sind sie mit einem 
Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen, wenn 
die Laufzeit am Bilanzstichtag 12 Mo-
nate und mehr beträgt. Verbindlichkei-
ten, die verzinslich sind oder auf einer 
Anzahlung oder Vorausleistung beru-
hen, sind davon ausgenommen. Diese 
Regelung gilt nach einer Entscheidung 
des Finanzgerichts München auch für 
Darlehen unter Ehegatten.  |

Im Streitfall gewährte die Ehefrau ih-
rem Ehemann, dem Betriebsinhaber, 
unverzinsliche Darlehen zur Ablösung 
betrieblicher Schulden. Das Finanzge-
richt München stellte zunächst fest, 
dass die Darlehen Betriebsvermögen 
darstellen – trotz der mangelnden Be-
sicherung und der erst später erfolgten 
schriftlichen Fixierung der Darlehens-
modalitäten.

Darüber hinaus argumentierte das Fi-
nanzgericht wie folgt: Bei einem Darle-
hen zwischen Ehegatten mindert der 
Aufschub der Rückzahlungspflicht die 
wirtschaftliche Belastung des Darle-
hensnehmers nicht anders als bei einem 
von einem Dritten gewährten Darlehen 
oder in den vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fällen zu Gesellschafter-
darlehen.

Bemerkenswert: Der Bundesfinanzhof 
hat der Nichtzulassungsbeschwerde 
trotz der an sich klaren Ausgangslage 
stattgegeben und die Revision zugelas-
sen. Das Finanzgericht München hatte 
diese nämlich ausgeschlossen.

Quelle  |  FG München, Urteil vom 26.6.2014, 
Az. 11 K 877/11, Rev. BFH Az. IV R 20/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144643; BFH-Beschluss 
vom 22.7.2013, Az. I B 183/12

Für GmbH-Gesellschafter

Teileinkünfteverfahren für Beteiligungserträge: 
Einfluss auf Geschäftsführung nicht erforderlich 

|  Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft können unter bestimmten Vorausset-
zungen beantragen, dass eine offene Gewinnausschüttung nicht mit der Abgel-
tungsteuer, sondern nach dem Teileinkünfteverfahren besteuert wird. Nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist hierfür nicht erforderlich, dass ein Minder-
heitsgesellschafter aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft ausüben kann.  |

Hintergrund: Das Teileinkünfteverfah-
ren kann günstiger sein, da hier nämlich 
Werbungskosten (zumindest zu 60 %) 
abziehbar sind. Der verbleibende Kapi-
talertrag unterliegt dann zu 60 % der 
tariflichen Einkommensteuer. 

Das Teileinkünfteverfahren ist auf An-
trag möglich, wenn der Steuerpflichtige 
unmittelbar oder mittelbar

•• zu mindestens 25 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist oder

•• zu mindestens 1 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist und beruf-
lich für diese tätig ist.

◼◼ Sachverhalt

A war zu 5 % an einer GmbH beteiligt 
und bei dieser zudem angestellt. Ihre 
Vollzeittätigkeit umfasste die Planung 
von Reisen und Terminen für die Ge-
schäftsleitung. Darüber hinaus war sie 
in der Kundenbetreuung, Lohnabrech-
nung und Finanzbuchhaltung tätig. Aus 
ihrer Beteiligung erzielte sie Kapitaler-
träge, die mit dem Abgeltungsteuer-
satz (25 %) besteuert wurden. In ihrer 
Einkommensteuererklärung stellte sie 
einen Antrag auf Besteuerung nach der 
niedrigeren tariflichen Einkommen-
steuer. Das Finanzamt lehnte dies ab. 
Begründung: Für diese Option sei ein 
maßgeblicher Einfluss des Anteilseig-
ners auf die Kapitalgesellschaft erfor-
derlich. Das Finanzgericht Thüringen 
und der Bundesfinanzhof gaben jedoch 
der Gesellschafterin Recht. 

Es ist nicht erforderlich, so der Bundes-
finanzhof, dass der Anteilseigner auf-
grund seiner beruflichen Tätigkeit auf 
die Geschäftsführung der Kapitalge-
sellschaft einen maßgeblichen Einfluss 
ausüben kann.  

Auch für die vom Bundesfinanzministe-
rium vertretene Meinung, wonach eine 
berufliche Tätigkeit von untergeordne-
ter Bedeutung für eine Option nicht aus-
reicht, finden sich im Gesetzeswortlaut 
selbst keine Anhaltspunkte. Der Bun-
desfinanzhof sieht es als zweifelhaft an, 
ob diese Auslegung dem Gesetz ent-
spricht. Da die berufliche Tätigkeit der A 
im Streitfall weder quantitativ noch qua-
litativ von untergeordneter Bedeutung 
war, konnte der Bundesfinanzhof diese 
Frage allerdings offenlassen.

MERKE  | Der Antrag auf Besteuerung 
der Kapitaleinkünfte nach dem Teilein-
künfteverfahren ist spätestens zu-
sammen mit der Einkommensteuer-
erklärung zu stellen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof in einer weiteren ak-
tuellen Entscheidung klargestellt.

Quelle  |  Berufliche Tätigkeit: BFH-Urteil 
vom 25.8.2015, Az. VIII R 3/14, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 179989; BMF-Schreiben vom 
9.10.2012, Az. IV C 1 - S 2252/10/10013, Rz. 138; 
Fristgerechter Antrag: BFH-Urteil vom 
28.7.2015, Az. VIII R 50/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 179872

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerabzug von Adoptionskosten:  
Jetzt ist das Bundesverfassungsgericht am Zug

|  Das Bundesverfassungsgericht muss sich mit der Frage befassen, ob Eltern Auf-
wendungen für die Adoption eines Kindes als außergewöhnliche Belastung steuer-
mindernd geltend machen können. Der Bundesfinanzhof hatte dies verneint.  |

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
sind die Aufwendungen, die einem Paar 
wegen der Adoption eines Kindes bei or-
ganisch bedingter Sterilität eines Part-
ners entstehen, keine Krankheitskos-

ten. Auch aus anderen Gründen er-
wachsen die Kosten nicht zwangsläufig.
Quelle  |  BFH-Urteil vom 10.3.2015, Az. VI R 
60/11; BVerfG: Az. 2 BvR 1208/15, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 178027
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Für Unternehmer

Generationennachfolge: Jetzt noch die großzügige 
Steuerverschonung des Betriebsvermögens nutzen

|  Wer sein Unternehmen in absehbarer Zeit auf die nächste Generation übertragen 
will, sollte hiermit nicht mehr lange warten. Da die Privilegierung des Betriebsver-
mögens bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer teilweise verfassungswidrig ist, 
hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber aufgefordert, eine Neurege-
lung zu treffen. Diese muss bis (spätestens) zum 30.6.2016 erfolgen.  |

Gleichzeitig hat das Bundesverfas-
sungsgericht die grundsätzliche Fort-
geltung der Normen bis zu einer Neu-
regelung angeordnet. Demzufolge kön-
nen die Vergünstigungen in der Über-
gangszeit grundsätzlich wie bisher ge-
nutzt werden, unter dem Vorbehalt, 
dass keine „exzessiven Steuergestal-
tungen“ durchgeführt werden.

Beachten Sie  |  Derzeit werden u.a. fol-
gende Verschärfungen diskutiert:

•• Lohnsummenprüfung für kleine 
Unternehmen,

•• Neudefinition des begünstigten 
Vermögens,

•• Bedürfnisprüfung für große Unter-
nehmen.

Für alle Steuerpflichtigen

Steueroptimierung  
durch Verlagerung  
von privaten Ausgaben 

|  In 2016 wird der Grundfreibetrag – bis 
zu diesem Betrag wird ein zu versteu-
erndes Einkommen nicht der Einkom-
mensteuer unterworfen – um 180 EUR 
auf 8.652 EUR erhöht. Da die Entlastung 
eher gering sein dürfte, kommt es vor 
allem auf die persönlichen Verhältnisse 
an, ob Ausgaben vorgezogen oder in das 
Jahr 2016 verlagert werden sollten.  |

Eine Verlagerung kommt bei Sonder-
ausgaben (z.B. Spenden) oder außerge-
wöhnlichen Belastungen (z.B. Arznei-
mittel) in Betracht. Bei außergewöhnli-
chen Belastungen sollte man die zu-
mutbare Eigenbelastung im Blick ha-
ben, deren Höhe vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte, Familienstand und der An-
zahl der Kinder abhängt. 

PRAXISHINWEIS  |  Ist abzusehen, 
dass die zumutbare Eigenbelastung in 
2015 nicht überschritten wird, sollten 
offene Rechnungen (nach Möglichkeit) 
erst in 2016 beglichen werden. Ein Vor-
ziehen lohnt sich, wenn in 2015 bereits 
hohe Aufwendungen getätigt wurden.

In die Überlegungen sind auch vorhan-
dene Verlustvorträge einzubeziehen, 
die Sonderausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen eventuell wir-
kungslos verpuffen lassen. 

Ist der Höchstbetrag bei Handwerker-
leistungen (20 % der Lohnkosten, maxi-
mal 1.200 EUR) erreicht, sollten Rech-
nungen nach Möglichkeit erst in 2016 
beglichen werden. Dasselbe gilt, wenn in 
2015 z.B. wegen Verlusten aus einer 
selbstständigen Tätigkeit keine Einkom-
mensteuer anfällt. Denn dann kann kein 
Abzug von der Steuerschuld vorgenom-
men werden. Ein Vor- oder Rücktrag der 
Steuerermäßigung ist nicht möglich.

Für GmbH-Gesellschafter

Jahresendmaßnahmen und neue Schwellenwerte 
für die Größeneinteilung

|  Wie in jedem Jahr sollten zwischen GmbH und (beherrschenden) Gesellschafter-
Geschäftsführern getroffene Vereinbarungen auf ihre Fremdüblichkeit und Ange-
messenheit hin überprüft werden. Die entsprechende Dokumentation mindert das 
Risiko einer verdeckten Gewinnausschüttung.  |

Sollen ab 2016 neue Vereinbarungen 
getroffen oder bestehende verändert 
werden, ist dies zeitnah schriftlich zu 
fixieren. Vertragsinhalte wirken sich bei 
beherrschenden Gesellschaftern näm-
lich steuerlich nur aus, wenn sie im Vo-
raus getroffen und tatsächlich wie ver-
einbart durchgeführt werden. 

Sofern noch eine Gewinnausschüttung 
ansteht, ist bei der Terminwahl auch 
die Einkommenssituation des Gesell-
schafters zu beachten. Bei ihm kommt 
es grundsätzlich mit Überweisung oder 
der Gutschrift auf dem Verrechnungs-
konto der Gesellschaft zu Einnahmen. 
Bei Mehrheitsgesellschaftern ist für 
den Zuflusszeitpunkt in der Regel der 
Zeitpunkt der Beschlussfassung maß-
geblich.

Die Größenklasse einer Kapitalgesell-
schaft hängt von drei Schwellenwerten 
ab: Bilanzsumme, Umsatzerlöse sowie 
durchschnittliche Arbeitnehmerzahl. 
Durch das Bilanzrichtlinie-Umset-
zungsgesetz vom 17.7.2015 (BGBl I 
2015, 1245) wurden die monetären 
Werte angehoben. Rund 7.000 mittel-
große Kapitalgesellschaften dürften 
dadurch als klein einzustufen sein und 
Erleichterungen (z.B. keine Prüfungs-
pflicht) nutzen können. 

Die neuen Schwellenwerte können 
grundsätzlich bereits für das nach dem 
31.12.2013 beginnende Geschäftsjahr 
angewandt werden (Wahlrecht). Dann ist 
aber auch die erweiterte Neu-Definition 
der Umsatzerlöse zu beachten, wodurch 
ein gegenteiliger Effekt möglich ist.
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Für Arbeitgeber

Neue Lohnsteuerregeln für die Weihnachtsfeier 2015 

|  In den nächsten Wochen steht wieder vielfach die obligatorische Weihnachtsfeier 
auf dem Programm. Damit die Mitarbeiter nicht mit Lohnsteuer und Sozialabgaben 
belastet werden müssen, sind hier neue Spielregeln zu beachten. Denn für betrieb-
liche Veranstaltungen mit gesellschaftlichem Charakter wurden die steuerlichen 
Vergünstigungen ab dem 1.1.2015 neu geregelt.  |

Zunächst ist zu beachten, dass – wie bis-
her – nur zwei Betriebsveranstaltungen 
im Jahr begünstigt sind. Für jede weitere 
Veranstaltung kann die Lohnsteuer vom 
Arbeitgeber mit 25 % pauschal über-
nommen werden, was Beitragsfreiheit in 
der Sozialversicherung auslöst.

Ferner muss die Teilnahme allen Ange-
hörigen des Betriebs oder eines Be-
triebsteils offenstehen.

Ab 2015 gilt ein Freibetrag von 110 EUR 
(brutto), der die bisherige Freigrenze 
abgelöst hat.

◼◼ Beispiel

Arbeitgeber A richtet für seine Arbeit-
nehmer eine Weihnachtsfeier aus. Die 
Kosten pro Arbeitnehmer belaufen 
sich auf 200 EUR.

Lösung für die Rechtslage bis 2014: Da 
die Freigrenze von 110 EUR überschrit-
ten wird, liegt in voller Höhe steuer-
pflichtiger Arbeitslohn vor.

Lösung für die Rechtslage ab 2015: 
Nach Abzug des Freibetrags sind 90 EUR 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu be-
handeln. 

Exkurs Umsatzsteuer: Aus dem neuen 
Freibetrag resultieren grundsätzlich 
keine umsatzsteuerlichen Änderungen. 
Wird der Betrag von 110 EUR über-
schritten, besteht weiterhin insgesamt 
kein Anspruch auf Vorsteuerabzug, so-
fern die Verwendung bereits bei Leis-
tungsbezug beabsichtigt ist. Dement-
sprechend unterbleibt aber auch eine 
Wertabgabenbesteuerung.

In die Freibetragsprüfung sind u.a. ein-
zubeziehen: Speisen, Getränke und 
Kosten für den äußeren Rahmen der 
Veranstaltung (z.B. für Räume). Rech-
nerische Selbstkosten des Arbeitge-
bers, wie z.B. die anteiligen Kosten der 
Lohnbuchhaltung, bleiben außen vor. 

Die Aufwendungen sind zu gleichen Tei-
len auf alle anwesenden Teilnehmer 
aufzuteilen. Sodann ist der auf eine Be-
gleitperson entfallende Anteil dem je-
weiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 
Für die Begleitperson ist kein zusätzli-
cher Freibetrag anzusetzen.

Beachten Sie  |  In einem aktuellen 
Schreiben vom 14.10.2015 (Az. IV C 5 -  
S 2332/15/10001) hat das Bundesfi-
nanzministerium zu den Neuregelun-
gen Stellung bezogen.

Für Vermieter

Wichtige Steueraspekte 
bei Mietimmobilien

|  Bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung ist primär auf die Ein-
künfteverlagerung hinzuweisen, also 
etwa auf die Zahlung anstehender Re-
paraturen noch im laufenden Jahr oder 
die Steuerung von Mietzuflüssen.  |

Darüber hinaus sind u.a. folgende 
Punkte zu beachten:

•• Beträgt das Entgelt für die Überlas-
sung einer Wohnung zu Wohnzwe-
cken weniger als 66 % der ortsübli-
chen Marktmiete, dürfen die Wer-
bungskosten nur im Verhältnis der 
tatsächlichen Miete zur ortsübli-
chen Miete abgezogen werden. Ist 
die 66 %-Grenze erfüllt, ist der volle 
Werbungskostenabzug zulässig.

•• Sofern in 2015 größere Erhal-
tungsaufwendungen vorliegen, 
dürfen diese grundsätzlich auf 
zwei bis fünf Jahre gleichmäßig 
verteilt werden, was zur länger-
fristigen Progressionsminderung 
sinnvoll sein kann. Voraussetzung 
ist, dass es sich um Aufwendungen 
für ein Gebäude im Privatvermö-
gen handelt, das überwiegend 
Wohnzwecken dient. 

•• Aufwendungen werden in anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten um-
qualifiziert, wenn innerhalb von drei 
Jahren nach Anschaffung des Ge-
bäudes Instandsetzungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen durchge-
führt werden, deren Nettoaufwen-
dungen 15 % der Anschaffungskosten 
des Gebäudes übersteigen. Um den 
sofortigen Werbungskostenabzug 
zu sichern, kann es ratsam sein, et-
waige Maßnahmen zu verschieben. 

•• Bei erheblichen Mietausfällen in 
2015 besteht bis zum 31.3.2016 die 
Möglichkeit, einen teilweisen Er-
lass der Grundsteuer zu beantra-
gen. Voraussetzung ist eine wesent-
liche Ertragsminderung, die der 
Steuerpflichtige nicht zu vertreten 
hat. Diese liegt vor, wenn der nor-
male Rohertrag um mehr als die 
Hälfte gemindert ist. Ist dies der 
Fall, kann die Grundsteuer um 25 % 
erlassen werden. Fällt der Ertrag in 
voller Höhe aus, ist ein Grundsteuer
erlass von 50 % möglich.

Für Arbeitnehmer

Wissenswertes zum Jahreswechsel 2015/2016
|  Für Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, berufsbezogene Ausgaben oder vari-
able Gehaltsbestandteile vorzuziehen oder in das nächste Jahr zu verlagern. Maß-
gebend ist grundsätzlich das Zu- und Abflussprinzip. Sofern die Werbungskosten 
insgesamt unter dem Pauschbetrag von 1.000 EUR liegen werden, sollten noch 
ausstehende Aufwendungen (z.B. für Fachliteratur oder Arbeitsmittel) nach Mög-
lichkeit in das Jahr 2016 verschoben werden.  |

Bei der Verlagerung von Ausgaben oder 
Einnahmen ist aber nicht nur die Steu-
erprogression zu beachten. 

◼◼ Beispiel

Wird bei der Gebührenhöhe für den Be-
such von Kindertageseinrichtungen auf 
das Einkommen abgestellt, kann auch 
hier eine Verschiebung sinnvoll sein.

 

Spätestens zum Jahresende sollten Ar-
beitgeber und Belegschaft prüfen, ob die 
vielseitigen Möglichkeiten von steuer-
freien und begünstigten Lohnbestand-
teilen optimal ausgeschöpft wurden. 
Darunter fallen beispielsweise Sachbe-
züge unter Ausnutzung der monatlichen 
Freigrenze von 44 EUR oder der Rabatt-
freibetrag von 1.080 EUR (jährlich) für 
vom Betrieb angebotene Waren.
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Für Unternehmer

Interessante Hinweise 
für Umsatzsteuerzahler

|  An der „Umsatzsteuerfront“ war es 
zuletzt eher ruhig. Auch für das neue 
Jahr 2016 sind derzeit keine einschnei-
denden Änderungen in der Pipeline, 
sodass nachfolgend einige ausgewählte 
Punkte vorgestellt werden.  |

Regelung für  
Kleinunternehmer

Kleinunternehmer müssen keine Um-
satzsteuer in Rechnung stellen, wenn 
der Umsatz im laufenden Jahr voraus-
sichtlich maximal 50.000 EUR beträgt 
und darüber hinaus im Vorjahr nicht 
mehr als 17.500 EUR betragen hat. 

PRAXISHINWEIS  |  Um den Kleinun-
ternehmerstatus auch in 2016 nutzen 
zu können, kann es sinnvoll sein, einige 
Umsätze erst in 2016 abzurechnen, 
um so in 2015 unter der Grenze von 
17.500 EUR zu bleiben.

Ist-Besteuerung

Grundsätzlich ist die Umsatzsteuer be-
reits mit der Leistungsausführung ab-
zuführen, was die Liquidität erheblich 
belasten kann. Unter gewissen Voraus-
setzungen kann eine Umsatzbesteue-
rung auf Antrag jedoch auch erst im 
Vereinnahmungszeitpunkt (Ist-Besteu-
erung) erfolgen. Dies ist u.a. dann mög-
lich, wenn der Umsatz im vorangegan-
genen Jahr nicht mehr als 500.000 EUR 
betragen hat. 

Zuordnungsentscheidung  
für den Vorsteuerabzug

Der Vorsteuerabzug bei nicht nur un-
ternehmerisch genutzten Gegenstän-
den setzt eine zeitnahe Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen voraus. Wurde 
die Zuordnungsentscheidung bei der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht do-
kumentiert, muss die Zuordnung spä-
testens im Rahmen der Jahressteuer-
erklärung erfolgen. In diesen Fällen 
muss die Umsatzsteuererklärung bis 
zum 31.5. des Folgejahrs eingereicht 
werden. 

Beachten Sie  |  Fristverlängerungen für 
die Abgabe der Steuererklärungen ver-
längern die Dokumentationsfrist nicht. 

Für Kapitalanleger

Angesagte Maßnahmen zum Jahresende

|  Wie in den Vorjahren sollten Kapitalanleger ihre Freistellungsaufträge dahinge-
hend überprüfen, ob die vom Steuerabzug freigestellten Beträge noch optimal auf-
geteilt sind oder ob eine neue Aufteilung sinnvoll erscheint.  |

Freistellungsauftrag

Seit 2011 können Freistellungsaufträge 
nur noch unter Angabe der Steuer-
Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.) 
neu gestellt oder geändert werden. Zu-
vor erteilte Freistellungsaufträge ohne 
Steuer-IdNr. blieben zunächst gültig. 
Da diese Übergangsregelung nun ent-
fällt, werden diese Freistellungsaufträ-
ge zum 1.1.2016 ungültig, wenn ihnen 
keine Steuer-IdNr. zugeordnet wird. Es 
genügt, wenn dem Kreditinstitut die 
Steuer-IdNr. mitgeteilt wird. Ein neuer 
Freistellungsauftrag muss also nicht 
erteilt werden.

Für nach dem 31.12.2014 zufließende 
Kapitalerträge müssen Kreditinstitute 
nachträglich vorgelegte Anträge und 
Bescheinigungen des Steuerpflichtigen 
beim Steuerabzug bis zur Erteilung der 
Steuerbescheinigung berücksichtigen. 
Hierdurch sollen die Finanzämter ent-
lastet und Veranlagungsfälle vermie-
den werden.

Legt der Gläubiger der Kapitalerträge 
der Bank beispielsweise einen Freistel-
lungsauftrag bis zum Zeitpunkt der 
technischen Erstellung der Steuerbe-
scheinigung – spätestens bis zum  
31. Januar des Folgejahres – für das 
betreffende Kalenderjahr vor, dann hat 
diese einen bereits vorgenommenen 
Steuerabzug zu korrigieren.

Beachten Sie  |  Bei bereits aufgelös-
ten Konten und Depots ist es nicht zu 
beanstanden, wenn nachträglich einge-
reichte Bescheinigungen, Nichtveran-
lagungs-Bescheinigungen und Frei-
stellungsaufträge nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Verlustverrechnung

Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen 
Freistellungsauftrag, kann eine über-
greifende Verrechnung von Verlusten 
über alle Konten und Depots der Ehe-
gatten erfolgen. Falls lediglich die 
übergreifende Verlustverrechnung be-
antragt werden soll, kann auch ein Frei-
stellungsauftrag über 0 EUR erteilt 
werden.

Hat ein Anleger bei einer Bank einen 
Verlust erzielt und bei einer anderen 
Bank positive Einkünfte erwirtschaftet, 
ist eine Verrechnung zwischen den 
Banken nicht möglich. In diesen Fällen 
gibt es folgende Option: Stellt der Steu-
erpflichtige bis zum 15.12. des jeweili-
gen Jahres bei dem Kreditinstitut, bei 
dem sich der Verlustverrechnungstopf 
befindet, einen Antrag auf Verlustbe-
scheinigung, kann er bei der Veranla-
gung eine Verlustverrechnung vorneh-
men. Der Verlust wird dann aus dem 
Verrechnungstopf der Bank herausge-
nommen und das Kreditinstitut beginnt 
2016 wieder bei Null. 

Für Personengesellschaften

Abfärbung von geringfügigen gewerblichen Einkünften

|  Tätigt eine vermögensverwaltend oder selbstständig tätige Personengesellschaft 
auch gewerbliche Umsätze, kann dies über die Abfärbewirkung insgesamt zur Ge-
werblichkeit der Gesellschaft und damit zur Gewerbesteuerpflicht führen. Nur ein 
äußerst geringer Anteil der gewerblichen Tätigkeit ist unschädlich. Durch drei in 
2015 veröffentlichte Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof nun klargestellt, wo 
er die Grenze zieht (BFH 27.8.2014, u.a. Az. VIII R 6/12).  |

Danach tritt eine Abfärbung nicht ein, 
wenn die gewerblichen Umsätze eine 
Bagatellgrenze von 3 % der Gesamtnet-
toumsätze und  zusätzlich den Betrag 
von 24.500 EUR im Veranlagungszeit-
raum nicht übersteigen.

PRAXISHINWEIS  |  Droht eine Über-
schreitung der Bagatellgrenze, ist es 
mitunter ratsam, die gewerbliche Tä-
tigkeit frühzeitig auf eine andere Ge-
sellschaft auszugliedern.
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Ausgewählte Aspekte für Bilanzierende und Einnahmen-Überschussrechner 

|  Die „richtige“ Bilanzpolitik hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel kann handelsrechtlich für anstehende Kreditverhand-
lungen mit der Hausbank ein hoher Gewinn angestrebt werden, während steuerlich ein möglichst niedriger Gewinn erwünscht 
ist. Hier gilt es abzuwägen.  |

 Gewinnverlagerung 

Buchführungspflichtige Unternehmer 
erreichen eine Gewinnverschiebung bei 
der Bilanzierung z.B. dadurch, dass sie 
Lieferungen erst später ausführen oder 
anstehende Reparaturen und Bera-
tungsleistungen vorziehen. 

Erfolgt die Gewinnermittlung durch Ein-
nahmen-Überschussrechnung, reicht 
zur Gewinnverlagerung die Steuerung 
der Zahlungen über das Zu- und Ab-
flussprinzip. Dabei ist die 10-Tage-Regel 
zu beachten, wonach regelmäßig wie-
derkehrende Einnahmen und Ausgaben 
innerhalb dieser Frist nicht dem Jahr 
der Zahlung, sondern dem Jahr der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit zuzu-
rechnen sind.

Neue Grenzen für die Buchführung

Durch das Bürokratieentlastungsge-
setz vom 28.7.2015 (BGBl I 2015, 1400) 
werden Unternehmen stärker von 
Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten des Handelsgesetzbuchs und 
der Abgabenordnung befreit. Der 
Schwellenwert für die Umsatzerlöse 
wurde von 500.000 EUR auf 600.000 EUR 
und der Gewinn-Schwellenwert von 
50.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht.
 
Beachten Sie  |  Die neuen Grenzen gel-
ten erstmals für Kalenderjahre, die nach 
dem 31.12.2015 beginnen. Die Über-
gangsregelungen stellen jedoch sicher, 
dass Steuerpflichtige vom Finanzamt 
keine Mitteilung über den Beginn der 
Buchführungspflicht erhalten, für die ab 
dem Zeitpunkt der Gesetzesverkündung 
nach bisherigem Recht eine Buchfüh-
rungspflicht besteht, jedoch nicht mehr 
nach der Neuregelung.

Investitionsabzugsbetrag

Für die künftige Anschaffung oder Her-
stellung von neuen oder gebrauchten 
abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens kann ein 
Investitionsabzugsbetrag von bis zu  
40 % der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten ge-
winnmindernd geltend gemacht werden.

Ein Abzugsbetrag, der in einem Vorjahr 
abgezogen worden war, ohne die abso-
lute Grenze von 200.000 EUR je Betrieb 
oder die relative Höchstgrenze von 40 % 
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten zu erreichen, kann in einem Fol-
gejahr bis zu den Höchstgrenzen aufge-
stockt werden (BFH 12.11.2014, Az. X R 
4/13). So kann die Steuerprogression 
ggf. gemindert werden.

Derzeit muss das Wirtschaftsgut seiner 
Funktion nach benannt werden. Schafft 
der Unternehmer ein funktionell ande-
res Wirtschaftsgut an (z.B. Lkw anstatt 
Pkw), muss der Abzugsbetrag im Jahr 
der Geltendmachung mit der entspre-
chenden Zinswirkung aufgelöst werden.  

Nach dem Steueränderungsgesetz 2015, 
das am 16.10.2015 den Bundesrat pas-
siert hat, sind die Abzugsbeträge zu-
künftig nach amtlich vorgeschriebenen 
Datensätzen durch Datenfernübertra-
gung an das Finanzamt zu übermitteln. 
Eine Angabe, welche Investitionen beab-
sichtigt sind, ist nicht mehr notwendig. 
Die Regelung gilt erstmals für nach dem 
31.12.2015 endende Wirtschaftsjahre. 

Da Blockheizkraftwerke (BHKW) nach 
neuer Verwaltungssicht keine bewegli-
chen Wirtschaftsgüter mehr sind, gibt 
es weder einen Abzugsbetrag noch eine 
Investitionszulage. Ferner müssen sie 
über die (längere) für Gebäude geltende 
Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Aus Vertrauensschutzgründen wird den 
Steuerpflichtigen allerdings ein Wahl-
recht eingeräumt, die bisherige (günsti-
gere) Sichtweise weiter anzuwenden. 
Dieses Wahlrecht ist auf alle BHKW an-
zuwenden, die vor dem 31.12.2015 an-
geschafft, hergestellt oder verbindlich 
bestellt worden sind. Es ist gegenüber 
dem Finanzamt im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung oder des Fest-
stellungsverfahrens spätestens für den 
Veranlagungszeitraum 2015 auszuüben. 

MERKE  |  Die neue Sichtweise gilt für 
die Fälle, in denen das BHKW keine 
Betriebsvorrichtung ist, was bedeutet, 
dass der eigentliche Zweck in der Ge-
bäude- und Wasserbeheizung liegt.

Abschlagszahlungen

Ermitteln Ingenieure oder Architekten 
ihren Gewinn mittels Bilanzierung, tritt 
die Gewinnrealisierung bereits dann 
ein, wenn der Anspruch auf Abschlags-
zahlung nach § 8 Abs. 2 HOAI (alte Fas-
sung) entstanden ist (BFH 14.5.2014, 
Az. VIII R 25/11).

Nach Ansicht des Bundesfinanzministe-
riums (Schreiben vom 29.6.2015, Az. IV C 
6 - S 2130/15/10001) gilt das nicht nur 
für die inzwischen neu gefasste HOAI, 
sondern auch für Abschlagszahlungen 
nach § 632a BGB, sodass auch andere 
Branchen (z.B. das Handwerk) betroffen 
sind. Bei diesen Abschlagszahlungen 
handelt es sich, so die Verwaltung, um 
die Abrechnung von bereits verdienten 
Ansprüchen. Die Abschlagszahlungen 
sind indes von Forderungen auf einen 
Vorschuss abzugrenzen, bei denen wei-
terhin keine Gewinnrealisierung eintritt.

Einnahmen-Überschussrechner sind 
hiervon nicht betroffen. Hier zählt wei-
terhin der Zahlungszufluss.

PRAXISHINWEIS  |  Es wird nicht be-
anstandet, wenn die neue Rechtspre-
chung erstmals im Wirtschaftsjahr an-
gewendet wird, das nach dem 
23.12.2014 beginnt. Damit sind Ab-
schlagszahlungen regelmäßig ab dem 
Wirtschaftsjahr 2015 nicht mehr als 
(gewinnneutrale) erhaltene Anzahlun-
gen zu bilanzieren. Der aus der erst-
maligen Anwendung resultierende Ge-
winn kann gleichmäßig entweder auf 
das Wirtschaftsjahr der erstmaligen 
Anwendung und das folgende Wirt-
schaftsjahr oder auf das Wirtschafts-
jahr der erstmaligen Anwendung und 
die beiden folgenden Wirtschaftsjahre 
verteilt werden.


